
Karl-Jürgen Bieback 
Sicherheit im Sozialstaat 
Verfassungsrechtlicher Schutz gegen Abbau und 
U mstrukturierung von Sozialleistungen [ 

Der bisher im Zentrum der Diskussion stehende Schutz von Sozialleistungs
anspruchen durch die Eigentl1msgarantie lauft heute wellgehend leer. Der 
Autor analYSiert die Ursachen dieses Umstandes und dl.e Inadäquatheit des 
Eigentumsschutzes von Sozialleistungen. Er fragt, ob und wie ein angemes
sener Schutz eher über allgemeine verfassullgsrechtliche Anforderungen 
begrundet werden kann. In Betracht kämen die Effektivierung des rechtsstaat

Itchen VertrauensschMtzes, die modalen, relativen sozialstaat/ichen Schutz 
pflLchten und die Beachtung des Gleichbehandlrmgsgrulldsatzes. 

Die Red. 

Seit fast fünfundzwanzig Jahren gibt es intensive Umstrukturienlllgen und Kür-
7.lIngen von Sozialleistungen,' aber nur unbedeutende Maßnahmen sind bisher an 
verfassungs rechtlichen Bedenken gescheiten. Dies soll im folgenden vor allem an
hand der Entscheidungspraxis des Bundesverfassungsgerichts analysien und der 
Ansatz der Rechtsprechung verfassungsrechtlich und sozialpolitisch kritisiert wer
den. 
Bei Umbau und Kürzungen von Sozialleistungen geht es verfassungsrechrlich um drei 
eng verbundene, aber doch scharf zu trennende verfassungs- und sozialrechdiche 
Probleme: 
- Einmal um das Venrauen der Bürger auf den Bestand gesetzlicher Regelungen 

überhaupt (I ), 
- sodann um den Bestand von Sozialversicherungsleistungen, die durch Beiträge 

"mitfinanzien« worden sind (Il), 
- und schließlich neben dem Bestandsschutz um die allgemeinen Anforderungen der 

Verfassung an die Ausgestaltung von Sozialleistungss)'stemen on und IV). 
Zum Schluß (V) soll die sozialpolitische Frage behandelt werden, was denn »Sicher
heit« im Sozialstaat eigentlich bedeuten kann und sollte. 

I Gckurztc und " "r uber.\rbeitore • sun ' eines Vonng VO I' der Juristischen Gesellschaf, "u Berhn vom 
I •. J . 1997. der In der u r prungJ.chen 13ngf'5Sung In der Schrif,enrei he der Jumtisc hen Gesellschaft, !-Ich 
IP . Wahr r cl. Gru)'tcr. Bcr lt nfNcw Yo rk 1997 ersch,enen 1St. 

• Zu timen in der KJ zulelzl l'r, nk ullmeier. Uber eme neuerliche Rcntenrdorm. KJ 1997. S .• 61-216 sOWie 

w Begmn K.u·I-Jur en Bicback. LeIStungsabbau und trUklurwandd Im Soz,alreclH. KJ 1984. . '17-
278. Alig. vgl. di berslch,en bCI D,clher Doring/ Rtchard !-l aUSet (Hrsg.l. So"i.lc 5, hcrhCll m Gef"hr. 
' 99 5; Karl-Ju rten ß,cback. Das S Zln llc J<lungssysrem In der Kri«. ZfS 1985. 5 rr .. 64' H .. 70 5 (f. ; Mi chael 
5tollel5. Moglichkcir n cle Fon cnt wlCklun!; de. Rech" der .ova len Sicherhei t zwis hen Anpas.<ung . 
zwang und Be tondssc hut7.. Verhandlungen d ... 55 Deli ehen Junstcnt>gc 1984. S. N 9 ff. 
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1. Allgemeiner Vertrauensschutz 

Vertrauensschutz gegenüber Änderungen der Gesetzgebung wird in ~lIgemeiner 
Form aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet und nach traditioneller Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts) umfassend nur gewährt bei der sog. echten Rück
wirkung, dem Eingriff in schon abgeschlossene Sachverhalte. Hier hat der Bestands
schutz nur ausnahmsweise gegenüber zwingenden Gründen des Gemeinwohls zu 
weichen. Als Abwägung zwischen zwei Prinzipien geht es dabei letztlich um eine 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit." Umbau und Kürzung von Sozialleistungssyste
men lassen schon ausgezahlte Leistungen meist unberührt, ändern nur zukünftige 
Leistungen und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie sind damit unechte Rückwirkungen, 
bei denen - umgekehrt zur echten Rückwirkung - die Gestaltungsfreiheit des Ge
setzgebers Vorrang hat und nur dann eingeschränkt iSl, wenn der Vertrauensschaden 

die gesetzgeberischen Belange erheblich übersteigt' 
Der geringe Schutz. bei unechter Rückwirkung ist a ls zu schematisch und inadäquat 

kritisiert worden." Nach der ersten Welle der Kürzungen von t975 H. entschied das 
Bundesverfassungsgericht am 28.2. '980,' daß Sozialversicherungsleistungen unter 
den Schutz des Art. 14 GG fielen. Nun könnCI1 Änderungen Eingriffe in ein Grund
recht sein und sind dann voll am Verhällnismäßigkeitsprinzip zu überprüfen. Es ist 
nur konsequent, daß dieser besondere, grundrechtliche Schutz gegenüber dem all 
gemeinen Vertrauensschutz lex specialis istS Weil dadurch aber wichtige Aspekte des 
Vertrauenssl: butzes verloren gehen und weil der Iigentumsschutz letztlich leerläuft, 

behält der allgemeine Yertraucn"chutz ~erade bei sozialrechtlichen Regelungen seine 
Funktion (s. unten II, 4, c). 

11. Geringer BestandsschHtz durch Art. /4 GG 

Die Innovation VOll 1930 stieß auf grolic Zustimmung; war sie doch schon lange 
gefordert worden." Dieser heute dominierende Ansatz hal eine neue international
rechtliche Dimension erhalten, als der Europäische Gerichtshof (ür Menschenrechte 
1996 die der deutschen Arbeitslosenhilfe ähnliche österreichische Notstandshi Ife dem 
Eigentumsschutz des Art.' des Zusatzprorokolls zur EMRK untersteUl bat." 

Grund legend BV('rf GE 11 , J 39 (I" S ff) ( r Sen,n). Dazu H iU"lUl Ur Maurer, Ko ntinuu:Hsgew.lhr und 
Vcnr;\Uens5chutl , In: lscns('(,:/Kl rchhof, Handbuch des Sta:m redus. Bd. IU. 1988. § 60 S. 211 f .; Boda 
Plcroth, Rut.: kwLrkung und. Ubcrgangsrc:cht , r 9~ 1; li .. nsaJuq,tn Papier, Verfi'ls sungsreclulichc Probleme 
VOll Ubcrganguecht, S b 1994. S. IOj H. 

-4 VSI. /:'U I' AbwOIgung von Pnm~l pu~ n Robcnl\lexy. TheOrie der Grundrechte, 1986, S.7 1 H. 
j Vgl. 7.. B. ßV.rfGE j', ) j6 ()6, ff.). 
6 Vgl. H;m mut t ... laun.'r und H,u1s r Jurgcn P:l.pler (Frl. }) 1'11. \V :.1.chw. Der 1. ~n:1.[ des Bundesn·rbssung .. -

gerichlS - 13 erfGE (, 3. 343 (j Sl) und 72, 200 (24 I ff.) - h;:. c dlesc nglde Rech prccbung zuguns[en einer 
durchgchenden Prufung der VCl'h:tlents ma.ßIgk('lt J.ufgcgcbcn. 

7 BVerfGE SJ , l. U ( ~S !) H.) ;unn Vcnorgungs~1I5g1elch In der ReJl(en v~r.sicherung (:.. Senal). 
8 Dnu I. SCl'Ult BVer GE 7(;, H O (244) unter erwcu auf BVerfG E.H . 14 ::' ( r68 ); 51. ! S7 (309): j8, 1 (no); 

70, ' 0' (" 4). 
9 Zus3nl mcnfa .. scncl die neuere Darstellung der Rcc1usprechung bCI !"Iomur von Ditfurth, DIt~ Embc7.:Jc, 

hung subJcktivaoHcnrbclu:r BtrC'chcigungtll. ll1.libcsondcrc s07.]iI;lvcrsicht:rungsrechcllchcr [losHIonen. in 
den chulzdtr Eigc lltumsg.r.lnrie, 1994: 0[(0 Deptnh~uC'r. WIC' !ilchf'r ISI vcrf."tSstlllg:lOrechtlich d,,: Rente? 
A"R 1.10 ( 199S ), 417 ff Vgl. ~\I I (' rl.t BurkhJ rd von Segg,crn. VcriassungsrcchtJlche Grenz.en des Soz-Ial
Jbb"w, Sozille Slch"rhcl( 1996, S 36'7- 3n; FI";\n7.. Rul:tnd, Vel'{15SUf'SS- und curopal'ccht!.chc Grenzen 
der mgcsl'J.ltung der A hcrs:'ildu:nmg, VSSR 1997. S. 19 Jf. 

10 Sondervorum Rlchtcnn Rupp-v B runne~k, In BVcrfG E 32. r 11 ( Lp). Weitere N ;u;:hwcI.5C bel: l'i :ury 
Rohwer· Kahlmann. RC I'HCO" cfSlCherung und ElgemulllssC'hutz. (Art I~ GC,. SGb 1980, S. PS ff.; Siea 

ph.ll1 Ll"lbfric:d, D~ neue Eig.entum, LeHSchnh fur Soziilrlfl,form 1975 . S . .1 57 rr. 
11 EuGMR JZ 1997.4°5 H. m. km Anm. von K.tl H~lI lbrO l1 n er, JZ 1997. .397. 
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Voraussetzung für die Anwendung des Eigentumsschutzes ist," daß der jeweilige 
Anspruch 
J. der »privaten Verfügung« der Berechtigten unterliegt, d. h. »privatnützig« ist und 
2. auf eigenen Leistungen beruht sowie 
3. der E xistenzsicherung dient. 
Die letzten beiden Elemente verdeutlichen das funktionale Verständnis des Eigen
tumsschutzes, das dieser Rechtsprechung zugrunde liegt.'; Sozialleistungsansprüche 
erfüllen heute für die meisten Bürger die gleiche Funktion wie das persönliche Ver

mögen für die »Besitzbürger« des 19. Jahrhunderts, als das Grundrecht auf Eigentum 
herausgebildet wurde. SozialleistunRen sollen einen Eigenbereich materieller Existenz 
und damit persönlicher Freiheit absichern. Sozialversicherungsleistungen sind durch 
vorherige Beiträge erworben. Wegen dieser beiden deckungsgleichen Funktionen des 

Eigentumsschutzes und der Sozialleistungsansprüche ist es gerechtfertigt, den Eigen
tumsschutz nicht auf private Rechte zu beschränken, sondern auch auf subjektive 
öffentliche Rechte, insbesondere die Ansprüche auf Sozialleistungen, auszudehnen, 
wenn das weitere Kriterium erfüllt ist, daß der Anspruch gesetzlich gesichert und 
individuell zugewiesen ist. Verfassungs- und sozialpolitisch wird also versucht, Form 

und Substanz der Garantie materieller Freiheit lind EigenständiRkeit durch das Ei· 
gentumsgrundrecht mit der Sicherheit im und durch den Sozialstaat zu verbinden. 
Kritik kommt einmal von einem liberalen'·' bzw. eher zivilrechtlich orientierten" 
Eigentumsverständnis. Beide wenden sich gegen die zusätzlichen Elemente »eigene 
Leistung« und »Existenzsicherung«, da sie oüt dem klassisch-liberalen Eigenrums

verständnis des Grundgesetzes nicht vere.inbar seien und den Schutz vermögens
werter Rechte durch zu'<itzliche, restriktive Kriterien aushöhlen würden. Die ge
ringen Anforderungen an die privatnützige Zuordnung sowie die weitgehende Fin

schränkbarkeit würden andererseits den "liberalen« Kern des Eigentumsgrundrechts 
aushöhlen und den Eigentumsbegriff spalten. 
Diese Kritik überzeugt nicht. Sie geht von einem engen, rein privatrechtlichen 
Versr:indnis des Eigentumsgrundrechts aus, das das Bundesverfassungsgericht mit 
guten Gründen aus dem Normtext und der Entstehungsgeschichte zu einem perso
nalen und sozialen, stark funktional orientierten Eigentumsbegriff weiter entwickelt 
hat. ,6 Das Bundesverfassungsgericht hat mit den Elementen »eigene Leistung«" und 

»Existenzsicherung«" nur traditionelle Linien seiner Rechtsprechung fortgeführt, 
die auch an die klassischen Gellalte des liberalen Ei~entum, il,stitut s " anzuknüpfen 
vermögen. Für manche allerdings macht diese Eigentumskonzeption die soziale 
Bindung »allen Eigentums« allzu schmerzhaft deutlich. 

12 Zu diesen VorauS's c (zung~n vgl. BVerfGE 69, 2.72. (}oo); 72. 9 (1 8); 76 , 2':' '::: l2 3S ) s o,v u~ Rolf Stober, 
EigenHImsschutz Im 50zia lrecht, SGb 1989, S, 53 H.; H:ms-Jurgen Papier m: Maund DungfHc.rzog! 
Schot7., Kommentar zum Gru ndge."cl7., An. 14 Rdnr. 1}2 H. 

13 Krit. zu ihm Ouo Dcp~nhtuc r, AoR 120 ( 1995 ), S. 41 7 (L) 420 H. 
14 Walrcr Lt-i.~ne r, in:J.Isensee/ P. Ku'C hhof, Handbuch des St:aatsrechts VI, 1989. ) 149 Rdnr. 123; Meinhard 

H CIßZC, Moglichkei ten der FOr[('l1lwicklung des Rechts der sl.lzJ :l1cn Sicherheit z.wisc.hcn Anp;lssungs
zwang und Bt$und$schutz , GU(.;l ch ten E l.um J 5· Deuts c h~n J \lrlStentag, S. L 47 ff. , 66; Ralf Stober, SGb 
1989, S. 53 ff. , 60; O rta Depcnheucr, AoR 120 ( 1995). S. ,p 7 H. 

IS Jmgen Eschenbach, Der vcrfa$su ngsrcchtliche SC'h ut~ des E.igentums, 1996; Heimar von DItJurth (Fn. 9). 
16 !\ k xandcr. v. Bfurmcck, Elgcntu Olsgarantie, 1984, insbes. S. 373 H.; Helmut RlttSlICg, In: AK-GG, 2. Auf! . 

' 989. An. '4 Rz. 66 H. n 
17 Zur Tr,ldltion dieses Kr it~ riuZll S ßVcrfG f 14~ 288 (293), 30, 29.? (H 4), 58, SI ( I J 2). Vgl. auch Jurgl'"n 

E..schcnb"ch (fo n. I ~ ). S. 272 H. 
IS Zur Traditi on dicfOe s Knreriums BVc rfGE I. 2(}4 ( 1. 77 L), 16,94 (113 f. }, sowie neuerdings 89, T (6). Vgl. 

;luch J urgcn Eschenbach (Fn. 15 ), S . • 9 J fLI DO H. 
'9 Dn u Valhr N eumann, D er Grundrcchtu chulZ von Soz!allc Iswngcn in Zl.: ircn der Fil1.1 nznor, dort 

fn. 26H. (nol;h nichr Vt'"rMicn rl icht ) und .I.uf der B.lsis der Rechtsphilosophie K:I!1lts ein noch we iter
gchender p('r.~ o Jl .ll (· r und {rel heitsrcelHJ ie her Ansatz bel Ger::.ld Suchtl Tl g, )~lgC I1lU:n und Soz.i.l lhilfe, 199~, 
s. 79 H. 
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J. Ergebnisse der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

Die verfassungs- und sozialrechtliche Literarur ist ganz davon beherrscht zu unter
suchen, welche Konsequenzen diese Erwe iterung des Eigenrumsschurzes für die 
dogmatische Struktur des Art. 14 GG hat'O und wie die Vielfalt von Leisrungsan
sprüchen und die Kürzungsgesetzgebung zu beurteilen sind." Viel notwendiger ist 

aber, einmal den konkreten Ertrag dieser Rechtsprechung zu analysieren. Und der ist 
denkbar gering." 
Wenn sie überhaupt vor das Bundesverfassungsgericht kam, ist keine der gravieren
deren Kürzungen und Umstrukturierungen der letzten 20 Jahre inh altlich an Art. 14 

GG gescheitert.: weder die starke Abwertung der beitragslosen Ausb ildungs-Aus
fall zeiten in der Rentenversicherung ohne generelles Übergangsrecht,'J noch di e 

Verdoppelung der Anwanschaftszeiten für den Arbeitslosengeldansp ruch'-' und 
selbst nicht die Absenkung eines schon per Verwalrungsakts zuerkannten U nter
halrsgel.des fü r ei ne laufende Bildung,maßnahme nach dem AFG um bis zu 30%.') 
Von den mehr als 30 Verfallren, in denen das Bundesverfassungsgerich t sozia lrecht
liche Neuerungen an Art. ) 4 GG maß, hat es nur in vier Fällen die Änderungen für 
verfassungswidrig erklärt. 
( 1) In zwei Fällen ging es letztlich um Gleichbehandlung im System (dazu unten IV, 2). 

In dem Urte il zum Versorgungsausgleich und Rentensplitting nach der Eheschei 
dung'6 mußte der Verlust, der durch die Überweisung von Rentenanwartschaften an 
den ausgleichsberechtigten Ehegatten en tsteht, in »H än efä llen« abgemildert werden, 
sonst wäre der Eingriff in das Eigentum unvethältnismäßig. Härtefälle sind Sonder
fälle, deren Berücksichtigung schon Art . ) Abs. I GG !;ebietet, der auch Typisierun
gen beschränkt. Im anderen Fall" wurde der Entzu?, von Leistungen bei Arbeits
losigkeit allein wegen der VerS:iumung von Meldefri sten ohne Verschulden als un

verhälrnismäEig gewerter. Dies wurde durch einen Vergleich mit dem anderen 
Enrzugsgrund, den Sperrzeittat beständen, begründet, die Zumutbarkeit und Ver
schulden verlangen. 
In beiden Fällen hätte also schon allein Art. 3 Abs. I GG zum gleichen Ergebnis 
geführt. Denn die Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in das Eigentum 
wird inhal tli ch über das Gebot der Gleichbehandlung gesteuert: Un verhältn ismäßig 
ist, was der Gesetzgeber anderen in gleicher Lage nicht zumutet. 
(2) In den beiden ande ren Fällen hatte die Argumentation über Art. 14 GG nur die 
Funktion, das Gebot des Vertra..enssch"Lzes zu stärken und über das Erfordernis von 
Üb ergang,recht zu differen"ieren. Einmal hat es das Bundesverfassungsgericht für 
geboten erachtet, denjenigen Personen, die gerade in Hinblick auf günstige Rege
lungen eine Pflichtmitgliedsc hafr in der Rentenversicherung beantragt hatten, als 
Übergangsregelung ein Austrittsrecht zu geben, wenn ihre Anwarrschaften, kurz 
nachdem sie de r Versicherung beigetreten waren und Beiträge nachenrrichtet hatten, 

10 Vgl. zuletzt Q uo Dcpcnhcuer (Fn. 9). HoimaT von Ditfurlh (Fn. 9) und Jurgen Escbcnbach (Fn. I s). 
" Vg!. 7.u lerzt RoH Stob«, SGb t 989, S. 53 If. 
~2 Vg1. schon, aber ohn~ gCn;!.uere Analyse: Mic.:ha(·J StoUeis, Verhandlungen des 5 S. Deutschen J urislemages 

1984, S. N 42; Alcx J,ndc:r v, Bmnneck, Eigcntunuschu tz. von Rcmcn - Eine Blbnz nach zehn Jahren. JZ 
199°,5.991 fL , 996; H:l.I'u -Jurgcr. Papier, Der Einfluß des Vcrfu$ungsrc.'chb 3Ur d:ls Sozi;\]rl'chl, in: v. 
M, yd, IJ/Rubnd, S07.l3lrochtshandbuch, ,. Auf!. t 996, S. 7J ff., 91. 

2J BV~ rfGE S8, 81 H. Die Mindcrmeinun brandmarkte dies als Verstoß s~cn die Rege ln eines - ehrbaren 
Kaufmanns .. (cbda. qÜ, BVerfGE 71, 1 {tOro, be:statigtc den Ansau in BVerfGE sB. it l fr., g;lb den 
betroffenen Prlichtvcn icherren jedoch das Recht. wieder aus der gcscrz lichen Rentenversicherung aus
z.utretcn. 

'4 BVcrfG E 7' , 9 (t8 ff.). 
'I BVcrfG E 76, "0 (')4 11.). Vgl. ,"eh BSG Sot R 4 ' 00 § '4' Il Nr. I und ,. 
,6 BVcrfGE 1), '57 (poff.). 
'7 BVerfGE 74, '0) (ltJ ff. , 2/7)· 
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166 schon wieder einschneidend verschlechtert wurdcn . .'i Zum anderen hielt es die 
Verlängerung der Anwartschaftszeit für das Arbeitslosengeld von einem auf zwei 
beitragspflichtige Jahre in jenen Fällen für übermäßig, in denen Anwartschaften, die 
schon nach altem Recht entstanden waren, ohne Übergangsvorschriften entfielen." 

2. Die weite Gestaltungsbefugnis des sozialstaaclichen Gesetzgebers 

Ursache dieses geringen Ertrags der Rechtsprechung ist nicht die (notwendige) 
Vagheit der drei Voraussetzungen des Eigentumsbegriffes,lo sondern einmal die Tat

sache, daß der Gesetzgeber den Anforderungen des Art. '4 GG entsprochen hat und 
meist ein ausreichendes Übergangsrecht schuf. Am wichtigsten ist jedoch, daß das 
Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber eine weite Befugnis zugesteht, Inhalt 
und Schranken des Eigentums (Art. 14 Abs. I S. 2 GG) auszugestalten. Das hat vor 
allem zwei Gründe. Einmal ist der Eigentumsgegenstand dem Gesetzgeber nicht 
»vorgegeben«, sondern sein Produkt. Zum anderen hat das Bundesverfassungsgericht 
sehr großzügig gesetzgeberische Ziele anerkannt, die sich z. T. auch noch wider
sprechen, so daß die Prüfung der Verhältnismäßigkeit keinen festen Bezugspunkt hat. 

Anerkannte Ziele sind: 
Die Sicherung der finanZIellen Leistungsfahigkeit der öffentlichen Haushalte," 
speziell der Sozialversicherungsträger," wobei dem Gesetzgeber bei der Einschät
zung der finanziellen Schwierigkeiten und des Spareffekts ein weiter Prognose
spielraum zusteht,ll nach der Kürzungsaktion also auch ein Überschuß eintreten 
darf." Daß die Beiträge als Lohnnebenkosten unter dem Motto der Standortkon
kurrenz gering gehalten werden müssen, ist ein heute allgemein akzeptiertes so
zialpolitisches Credo. Und da sich die Renten- und Arbeitslosenversicherung nicht 
selbst finanzieren, sondern stark von öffentlichen Zuschüssen abhängen, ist ihre 
Regulierung angesichts extrem knapper öffentlicher Finanzmittel so gut wie 
)~schran kenlos «.J I 

Die Stärk,mg des Aquivalenzprinups'6 und die Konzentration der Leiswngen auf 
langjährige Beitragszahler" haben als allgemeine Prinzipien des Versicherungs
rechrs starke interne Legitimationskraft und rechtfertigen die Ausgrenzung un
typischer Mitglieder und die Abwertung von Leistungen, die nicht durch Beiträge 
begründet sind. 

28 BVerfG E 7 1, I (11 H.) mi t a.blehnendem Sondervorum der Rit'htcr N icmeyer und Heußner; BVerfGE 58, 
81 mil ablehnendem SondcrvOl um d"r Richter Benda lind Katl.en1t tel1l (5. 129 H.), die damals schon dieses 
AuS"criusrct:hr rur geboten hl(!hcn (S. IJS ff.) . 

'9 BV.riGE i' , 9 (, 8 H.). 
30 Vgl. Karl&Juq~cn Bicback (Fn.l). 5.12- 19 
}I ZU diesem Kriterium vgl. Bemna Ellt'~ . Die Grundrechr~bmdung dt$ Haushaltsgesel i'g<'OC fS, 1996. 

5. 56 rf 
J ' AUgem,;n: BVertGE 76, "0 (,)8 ff.); 75 , 78 ( ' 00); 70 , ' 0' (, , ,); 6." 87 (97); 58, 8, (, '0). Spez;ell fur d,e 

finanzie ll en Engpass~ der Vereinigung: BVcrfGE 84. 90 (125); 84. 133 (I p). 
l) BVcrfGE 76, "0 (,) 8 H.). 
14 Im F.tllc BVerfGE 76.220 (238 H.) gab t! S n:lC h den Kurzungen 1984 gar einen Ubcrschuß in den FlOilnzen 

der BA, dazu Gerhard Rosch, Arbl'itsm:uktpohtlk ohne ArbeI tslose: Zur Entwicklung der Uberschussc 
bel der Bundcsans-ul t fur Arbeit. WSl MJt[cdungen 1984, S. 567 ff. Vß!. auch BSG SozR 41 CO § 242b Nr.2 
5. 819. 

35 Vgl. dIe KriClk bel R.\incr Eck~n~, D('r Grundn.:thtsschutz von SOl-lallclSt unbcn hei l-laush:l l15dcfu.ITcn, 
Info also 1996, S. S9 rr. und bel Rolf Stober, SGb 1989, S3 ff., 60/ GI . Zur grundsatzlichen Ausc:mndtr
Sl:tzun-S mir d1(:.~cm Topos und der Grund rc chrsbindung bel HausluhsbcglcH- und Stf\lklUrgesclzen 
Bc!!,". Elles (f'n. JI). s. 5M!. 

36 BVerfGE 69,2.72; 70, 101 (113); 72,84; vg l. neu t:rdlngs aud l BSG v. 26.6. '996 N ZS '996, 6l0ff. 
(Vorv cr.s ichcrungszeitcn an der Kr.lnkcn\'ers;ehcnI1lK der Rentner). 

37 BVcrfGE 75, 78 (IO}); Vgl. n(·tlcrdings auch BSG y, ,8·4· 1996 NZS 1996, 17off. (Gcs,um l(" !sl ungs
bewenung Ln der göclzlichen RcO[enverslchem ng). 
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- Aber auch das entgegengesetzte Ziel, die Um verteilungs- und At<sgleichsJunktion 
der Sozialversicherung, ist legitim, weshalb dann Beitragsl1l1ttel zugunsten schwa
cher Gruppen, wie der Kindercr7.iehenden,'s unlVerteiit und erworbene Ansprüche 

reduziert werden können. 
- Die Umbruchssituation in den neuen Ländern erforderte Einschnitte bis hin zum 

Arbeitsplatzverlust und großzügige Typisierungen und Pauschalierungen39 - ein 
Legitimationsgrund, der leicht auf das Sozial recht und jede schwere Krise über
tragen werden kann. 

Damit läuft das Kernstück des Grundrechtsschutzes, die Prüfung der Verhältnismä
ßigkeit der gesetz~cberischen Regelung, leer.'o Die Eignung der Kürzung zur Errei
chung finanzpolitischer Einsparungen liegt immer auf der Hand. Besonders folgen
reich ist es, daß das Bundesverfassungsgericht" bei der Erforderlichkeit nur »evident· ' 
weniger eingreifende Mittel berücksichtigen will und nicht prüft, ob andere Maß 
nahmen in anderen Systemen das Sparziel auch und schonender erreichen könnten" 
Und bei der Prüfung des Übermaßverbots sind die einzelnen Ansprüche in der 
Abwägung mit den weitreichenden und dringenden Allgemeininteressen fast amo
matisch unterlegen. 
Die äußerste Grenze der Ausgestaltungsbefugnis, die »Enteignung«, bleibt irrelevant. 
Hierzu gibt es nur vage Andeutungen des Bundesverfassungsgerichts, wie die Nicht
anpassung der Renten dürfe ihre Funktion, »Element der Sicherung der Freiheit d", 
Einzelnen« zu sein, nicht so »ernsthaft berühren«, daß daraus verfassungsrechtliche 
Bedenken entstünden," oder im Einzelfall sei der »übermäßige« Eingriff mir dem 
vollständigen Entwg einer durch Beirragsleisrungen erworbenen Invaliditätssiche
rung erreich!." Letzteres war der fall bei der schon erwähnten Erhöhung der An
warrschafren für das Arbeitslosengeld, die schon entstandene Anwartschaften be
seitigte." Wie schon in der traditionellen Lehre vom Vertrauensschutz reduziert sich 
der Eigentumsschutz hier auf ein ausreichendes Übergangs recht für jene, die schon 
eine feste Rechtsposition erworben haben.'· Für die anderen, noch nicht vollendeten 
Anwartschaften kann das neue Recht sofort gelten. 

4. Vefasstmgs- und sozialrechtliche sowie sozialpolitische Bedenken gegen 
die Anwendung des Art. 14 GG im Sozialrecht 

Es dürfte deutlich !(eworden sein, daß ohne den weiten Gestalrungsspielraum des 
Gesetzgebers der Eigentumsschutz von Sozialleistungen in einen unlösbaren Kon
flikt mit dem Demokratieprinzip geraten würde" So flexibel diese Rechtsprechung 
auch ist, zu kritisieren bleibt, daß sie in der verfassungsrechrLichen Diskussion über 

38 BVcrfG E 8" 1 (4 I). 
39 nVcrfGE84, '33 (Ip); 85. 360 (J7S )· 
';0 Zur Kriti k \'or allem: Tzong-1. I Isu, Vcrf:wungsrechthdw Schranken der Leistungsgesetzgebung im 

SO~I'lIs[,';H, Diss . Gouingen 1986, S. 1}& ((., .62 H. 
4.1 BVcrfGE 75. 78 (100); 76. " 0 (' 41 ). 
4' BVcrfGE 7 ~, 9 ('J); 75, 7 ( 100); 76. H O ( '40 1'.). 
4} BVcrfGE 64, 87 (un). Die Anfuhrungsstrichc h:lt das Bundtsvcrf:.l $Sungsgcrichr selbst gcsctz,t. 
44 BVer(G E 75 . , 8 (. Ol )· 
45 nV. rlGE 7'. 9 (I Sfl.). 
46 Zur "ugc dl'S Ubcl"g;l ngsrcc. hts bei den jungstcn, b.ngfristig -an~elcg'ten Andcrunscn im Renrenrcdll vg.1. 

Fr.lIl l. Ru I:md , VSSR 1997. S. 19 ff. (.iIusrcich~nd) und dcrs., Handelsblatt v. 19· 11. :997 S. 4 (nicht ,IllS

reichend bei der Abschaffu ng der Be(u fsun(., h igkc itsrent~). 
47 So klarsichri g Michael StOlleis. Verhandlungen des 55. Deurschen Jurisu:mages 198 ... $. N 9 ff. Vgl. auch 

Hans SchneIder, Ocr vcrfassungsrcchthchc Schucl. von Rent en der SOlI3 Iv~nl('herung, 19 80. 
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/68 den Umbau der Sozialleistungen falsche Akzente setzt, indem sie die Sachstrukturen 
des Sozialrechts nicht hinreichend differenziert erfaßt und gar zu zerstören droht. 

a) System sozialer Gestaltung und Kooperation 

Ein wesentliches Elemente der Sozialversicherung gegenüber der Privatversicherung 
besteht darin, daß der Staat nicht nur ein Risiko finanziell abdeckt, was meist auch die 
Privatversicherung könnte, sondern die öffentliche Verantwortlmg fur emen Lebens
bereich übernimmt und die Sozialversicherung zu dessen G estaltung einsetzt. Durch
gängig kommt dies im Präventionsauftrag zum Ausdruck, dem Prinzip, daß Reha
bilitation und Prävention vor Rente·" und Leistungen der aktiven Arbeitsmarkt
politik vor Leistungen bei Arbeitslosigkeit' ? gehen. Um die notwendige Flexibilität 
zu gewährleisten, sind alle Rehabilitations- und Präventionsleistungen Ermesscns
leisrungen. Obwohl sie doch Vorrang vor den Geldleistungen haben und für sie eine 
komplementäre Funktion erfüllen sollen, fallen diese Ermessensleisrungen nach An
sicht des ßlIndesverfassllngsgerichts'O nicht unter An. 14 GG, da sie keine hinrei
chend feste individuelle Rechtsposition gewähren. Ermessensleisrungen sind aber, das 
zeigen die letzten Kürzungsrunden zur Renten- lind Arbeitslosenversicherung, ge
rade Gegenstand fiskalpolitisch begründeter Kürzungen. 
Mehr als ein Drittel ihrer Mittel verwendet die Sozialversicherung allf soziale Dienst
leistungen, wie in der Kranken- und Pflegeversicherung, in der Rehabilitation und 
Prävention der Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung lind bei den persön
lichen Hilfen der Sozial- und Jugendhilfe. Hier sind die Leistungstypen zwar ge
setzlich geregelt, Inhalt, Umfang und Qualität werden aber nicht durch das Gesetz 
bestimmt, sondern durch die Ausgestaltung der Einrichtungen und die Qualifikation 
des Personals etc. Strukturänderungen und Einsparungen geschehen hier durch ein 
Geflecht kaum überschaubarer und einschätzbarer Regelungen, etwa indem Maß
nahmen der beruflichen Rehabilitation statt in Kleingruppen in großen Klassen 
durchgeführt, oder indem die Dienstleistungen rationalisiert und rationiert (Kran
kenversicherung) oder indem freiwillige, ehrenamdiche Leistungen integriert werden 
(Pflegeversicherung, Betreuungsgesetz). 
Eine weitere Besonderheit dieses Präventions- und Gestaltungsauftrags der Sozial
versicherung ist es, daß Leistungen oft von beiden Seiten in eine Langfristige Koopera
tionsbeziehung eingebettetwerden. Die Dogmatik des Eigentumsschutzes erfaßt aber 
nur die in Geld meßbare Kooperationsbeziehung. 
So ist es symptomatisch, daß das Bundesverfassungsgericht für verfassungsreehtlich 
unbedenklich hielt, ein schon durch Verwaltungsakt zuerkanntes Unterhaltsgeld für 
eine laufende Maßnahme der beruflichen Bildung ab Inkralrtreten des Gesetzes um 
30% zu kürun" Erklären läßt sich dies auch damit, daß die Dogmatik des Sozial
rechts, wie wohl des gesamten Verwaltungsrechts, noch immer von der hoheits
rechdichen passiven Stellung der Leisrungsempfänger und Mirwirkungsverpflichte-

.8 §7 RehaAnglG; § 9 Ab •. 15GB VI; § ,6 Ab,. J 5GB VI1; § 15GB XI. 

.9 § I SGB l1I. 
~ o BYcrfGE 6~, ] 51 (174) (Rch:lbilitallOnslci:;tungtn In d('( Rentcn"crSKhcfl.lng). Ahnhch BSG E ~ o . 149 ff. 

Kritik bei Ralf Swber, Anmerkung Ln 5Gb 1986,5. 70 ((.,70/71 (Grund s.atze der Ermcssensbindung). 
5' ßVcrfG E 76, HO. Ob Besserung zu erhoffen is[, weil gerade dIeser Punkt durch eine Richterin 3m 

Bundessoztalgcricht pr~gnaOl kritiSIe rt wurde, die nunmehr Richtenn olm Bundcs,·erfassungsgerichr ISt 

(Ren:\ce Jaeger, Sozialrecht im Spannungsfeld ZWischen BeSlt ~sland und Konsolidierungsz,vang - Uber
gangsreche im Arbeitsforderungsrechr, 5Gb 1994. S. 111 H., 116 rr.)? Vgl. ;luch ßSG v. 18.6.1995 NZS 
1996,18'(1. 189. 
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ten ausgeht und sich schwer tut, differenziertere Formen der Kooperarion und 
Kommunikation rechtlich adäquat zu erfassen." Immerhin will das BSG " bei Tei l
nehmern, »die einen . festen< Arbeitsplatz aufgegeben oder sonstige In vestitionen 
getroffen hahen, um sich weiter zu qualifizieren«, die Elemente des Vertrauens
schutzes st;;rker berücksichtigen. Dies soll auch für Kür7.Ungen des Erziehungsgelds 
gelten, das bewußt veranlaßt und honoriert, daß Eltern zum Zwecke der Kinder
erziehung aus dem Beruf ausscheiden." Daraus folgt der allgemeine Grundsatz, daß 
dann, wenn Sozialleistungen gezielt kostspielige Dispositionen der Bürger veranlas
sen wollen, der Lohn für diese Disposition besonders zu schütz.en ist. 
Fragen des Schlechtwetter- und Wintergeld werden traditionell in enger Abstimmung 
mit den Tarifvertragsparreien geregelt. Das BSG" bielt deshalb ihre Kürzung für 
einen VerstOß gegen den Vertrauensschutz. weil sie ohne Übergangsrecht den Tarif
vertragsparteien nicht die Möglichkeit gab, die Tarifverträge zu ändern. 
In allen diesen Fällen liegt also die sachlich und verfassungsrechtlich richtige Lösung 
nicht in Art. !4 GG, sondern in einer differenzierten Weiterentwicklung des Ver
trauensschutzes . I' 
»Minderheitsvoten« zu Urteilen über den Schurz vOn Sozialleistungen durch Art. 14 
GG sind selren. Gleich zwei befassen sich m.ir dem Problem des »Dispositions
schurzes «, allerdings bei »Außenseitern« des Sozialversicherungssystems. den Selb
ständigen. Sie konnten '972 zu sehr günstigen Bedingungen der Rentenversicherung 
beitreren. Ihre Rendireerwartung wurden aher in der ersten Renrenkrise durch die 
Kürzungsrunden ab 1976" herb enttäuscht. ls Es ist nicht ohne Pikanterie, daß in 
diesem für das Sozialrecht untypischen. für das Recht der Vermögensanlage eher 
typischen Fall ein Minderheitsvotum das Bild bemühte. der Staat möge sich doch wie 
ein »ehrbarer Kaufmann« verhalten'? Wenn dies überhaupt ein angemessener Stan
dard ist, sollte er dann nicht eher gegenüber den langjährigen Mitgliedern der Renten
versicherung angewandt werden, die ihre Lebensplanung und Vermögens.ruagen 
»zwangsläufig« auf die Rentenversicherung abgestellt haben) 

b) Soziale Umverceilung 

Das Kriterium der .eigenen Leistung« grenzt alle Sozialleistungen aus, die aus
schließlich aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden. wie die soziale För
derung nach dem BaföG, d.s Kindergeld und das Wohngeld und vor allem die 
Sozialhilfe; strittig ist dies für Ansprüche der sozialen Entschädigung (z. B. Kriegs
opferversorgung).60 Diese Ausgrenzung widerspricht dem Ausgangspunkt des Bun-

5 z Vogl. krltlsche Ansatz.c bei Rainer Pitschas, Verrechtlichung von Soz.i ,d lc:iSlungen im wohlfahnsdistan
zierten Sozialna:u, In: SDSRV Bd. 41, LclStungsrealistcrung und LClstungsstorungcn im SO).J.al rcc.:ht , 1996, 
S. 7 ff. 

53 BSG v. ,8.6. '991 N ZS '996. , 8, ff ., , 89. 
14 BSG SozR )-78 H S, Nr. '7. S. 8 • . 
S S In BSG v. 6.).1997 NZS 1997. S79 H. allerdings Wird dlc:ser Aspr.:k( ;t!s Tcil der Pruf-ung des Uber

maßverbo((:s c,ngcfuhn, 
I6 Fm Sie plad,cren :luch Ra iner EckcrTz, mfo al so 1996, S. 59ff., 61 und neuerdings Vo lker Neumann 

(Fn. 19)· 
57 Zu ihnen ChnslOpher Herl11unn, EntwIcklungslin ien der Ilf.:Ja hrigcn GcschirlHc der gcscrzlidH:n Ren

ten .... erslcherung: Die Zei t von 1957-1991, In: VDRfRuland (H rsg. ), J-Llndbuch der gcsetz.lichen Reme.n
vCrslcherung, 199°, S. r '9 ff; dcrs. DRV r98S, S. I H. V.gL die unterschiedliche Bewerrung, bei Dieter 
Schcwc DRV 1971, S. 181 und Festsch.ri.fr S hd.lenberJ;, [977, S. 1 S j H. 

18 BVcrfGE 18, 81 und 7', I-

19 BVcrfGE 18. 81 (1)3). 
60 Dafur ßSG SOIR)l oo 56 Nr.) = SGB '9M7. S. 76 H. m. km. Anm. von Reif Slobef; dagegen Stober. 5Gb 

1989, S. 5) H., 55/6; d3fur Joh;mnes Denek, So z.i;l.l stilarsprinzip und Grundrechte Im Sozial recht. MDR 
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170 desverfassungsgerichts, Sozialleistungen gerade wegen ihrer freiheitssichernden, per
sonalen funktion in den Eigentumsschutz einzubeziehen" 
Zudem sind Leistungen der Sozialversicherung im Unterschied zur Privatversiche
rung nur sehr locker über das Äquivalenzprinzip an Höhe und Dauer vorheriger 
individueller Beitragsleistungen gebunden." Denn der Beitrag wird nicht nach der 
individuellen Wahrscheinlichkeit des Risikoeintrirrs und, bis auf die Rentenversiche
rung, überwiegend auch nicht nach der Höhe der zu erwartenden Leistung bemessen. 
Öffentliche Zuschusse spielen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung eine 
wichtige Rolle. Das Beitragsaufkommen wird intern nach sozialen Gesichtspunkten 
verteilt, d. h. es werden auch Persunen begünstigt, die aus bestimmten Gründen keine 
oder keine ausreichenden individuellen Beiträge haben zahlen können. Diese Be
sonderheit der Sozialversicherung, die Sicherheit vor Risiken mit dem sozialen Aus
gleich eng zu verbinden, wird aber zerstört, wenn das Bundesverfassungsgericht in 
Anwendung des »Leistungskriteriums« betont, ein Sozialleistungsanspruch, der auch 
auf Elementen des sozialen Ausgleichs beruhe, genösse zwar insgesamt Eigentums
schutz," der Schutz sei jedoch in dem Maße abzustufen, in dem der Anspruch nicht 
durch eigene Beiträge erworben 'i.värc,lj-l 

c) Soziale Sicherheit als öffentliches, knappes Gut 

Trotz aller sozialen Einbindung und gesetzgeherischen Gestaltungsmöglichkeit setzt 
Eigenrum einen "Eigentumsgegenstand« voraus, die Abgrenzung von Sphären des 
Habens in Konkurrenz zu den anderen. Sn verdeckt die Figur des Eigentumsschutzes, 
daß es hei der Ausgestaltung der SoziaUcistungssysteme (auch und vor allem) um 
soziale Teilhabe und die Zuordnung und Verteilung gegenwärriger wie zukünftiger 
sozi.ller Handlungschancen geht" Wird mit den eingeschränkten Finanzen und 
Handlungsmöglichkeiten des Nationalstaates das Gut .Soziale Sicherheit« knapper, 
ist es viel zu eng, ja kontraproduktiv, Sozialpolitik verfassungsrechrlich überwiegend 
als Problem der Verteilung sozialer Besitzstände abzubilden. 
So kommt es nicht von ungefähr, daß eine Meinung in der Literatur" den Eigentums
schutz von Sozialleistungen darauf reduziert, daß er zwar kein fixes Niveau der 
Leistungen, wohl aber auf der Basis der Dauer und der Höhe vorheriger Beiträge die 
relative Rangstelle des Beitragszahlers gegenüber den anderen Beitragszahlern si
chern soll. Damit aber hat sich die Funktion der Eigentumsgarantie darauf reduziert, 
die in der unterschiedlichen Höhe der Beiträge sich manifestierende primäre Ein
kommensverreilung auf dem Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Der Eigentumsschutz 

199C, S. 28 I ff., 183. Vgl. 3uc: h s!.:hon ß Ver fGl:. J'!, [11 (T z8) und die abwelc.hen.de Meim!:!!; Rlchtenn 
Rupp-v. B r unn ~'ck s ebd:l. S. ' 4 1-1 4'" 

61 Fl.l r die SOZIJlhdfc Illerzu Gcr.l1d Sucht,ng. ElgcnnlTn und SOz: i.llhil ft:, '99S, S. '9 f. Jn KriTik an der 
Rcchl spre l::hung dC5 BVcrfG und 5.79 Ff. :luf d~s ß l...~l:. einer rl'Chtsph dosoph lschcn Kritik und Neu
g.rundung des v('rb.s~ un gsrec htliC'hcn Eige.ntumtb~grirfs . 

61 Zur Arbcm loselwersicherung vgl. BVerfGE 72, 9 (10) und 7(), 2.10 (1 ) 6); '.ur Krankcrwer$ichcrUfl [; BSG v. 
[0.11. I ~ ~) 15Gb [99 2, 508 H, m. m so wt'lt zU Hlln n't:ndcr An merku ng von M;u.;irmh,ln Wall e.rath. 

6) BVa fG E I). 'l7 (' 9): j S. 8, ( ' 09. '" ff.j: BSG ". '9· 4· '996 4 RA )6/94 NZS ' 996. 17eff. 
64 ßVt.' rfG E iJ, 2.5 7 (191 ); 58, SI (109. 11 1((.); 69. 17 1 (300): 76, HO (2: H ). ZUSL Axcl Kokemoor, VC. f' 

~i -t h(' rungS'u be rg n::.de J)dc Aqul\lJIe.nz In der SozI3Ivcrsic herun J;. 5Gh 1996, S. 4 [ 0 , 413 H. m.w.N. 
6S Vgr. Fnedhclm Hase, Eiscn.tum :.ts Tcil h3bert:tht - Uberk·gun gcn zur Abs icht ttmg sozialrt'ch tlichc r 

Anspruche durch Vt' rbs~ ung.s teC'hl •• Festsch rift Rlddcr [989.5.159-268. 
66 FLl nz Ruland, VSSR 1997. 5.1 9((.,11; Mu:I1=-c1 Stull t lS, Vt l'handlungcl'l d<.'.$ 1~ · DtLl tsl·hen jurisl eruagu 

193'4, s. t 41/.p; i\'1r.:inhard Heinzl' , Verhilndlung.e.n des 55. D(,u L~ ch iö n jurincnr;lge.:; 19S4, S. E. 69: 
\'(Iol fgaog Ruf"e t, )Z ly841 S. SOl H., ~03 fL ~ josd Isenset', rC$ts.chrifr {ur J. Bröermann. S. 379 H.; Axel 
Kokcmoor, SGb ]C)96, S .. po H., 414/5. Vgl. auch BVerfGE 5-4. [[ ( lS ). 
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tritt in Gegensatz zur sekundären Verteilung durch Staat und Sozialversicherung. Mit 

dem Kriterium der »eigenen Leistung- verstärkt sich die Gefahr,"" daß Sozialver
sicherung nicht intern ausgleicht und umvenci lr, sondern als Sonders )'stem die Posi
tion der »Leistungsfähigen« stärkt und die "Nichdeistungsfiihigen« (Behinderte, 
Jugendliche, Hausfrauen, Dauerarbeitslose etc,) ausgrenzt.6e 

Das führt zu dem fast zwangsläufigen Ergebnis, daß die Garantie der Sozial ver

sieherungsleistungen durch Art. 14 GG selbst ein Schritt 7.lIr Veränderung des an
geblich garantierten Gegenstandes ist, nämli ch die Vernachläss igung des Sozialen und 
die Reduzierung auf »reine«, d. h. private Versicherung. 

Das »Eigentum- an Sozialversicherungsansprüchen ist zukunfrsoffen, es ist kein 
»marktgängiges « Eigentum, das »produktiv,< eingesetzt werden kann, um Erträge 
zu bringen, die Geldentwertung auszugleichen und an der allgemeinen Wohlstands

mehrung teilzuhaben. Ob und wie es dynamisiert, d, h. an die allgemeine Reichtums
entwicklung und Geldenrwerr.ung angepaßt werden muß, hat das Bundesverfassungs
gericht"' offengelassen. \'(fje die sozialpolitische Diskussion vor allem zur Renrenre
form [99' und 1997 7,eigte ," s ind die möglichen Kriterien für die Anpassung 
langfristiger Leistungen sehr vielfältig und vom Gesetzgeber immer wieder I)cändert 
worden. 

!II. Allgemeine verfassungsTechtliehe Vorgaben für die Ausgcstalwng des 
So zialleistungss)'stems 

Auch die allgemeinen verfassungsrechtlichen Vorgaben für den Umbau von Sozial
leistungssystemen gewähren keinen Besrandsschutz, sondern eher einen flexiblen und 
prozeduralen »Mindestschutz«, die Solidarität innerhalb des Systems und gegenüber 
besonderen PerSOne1\gruppen. Dabei ist mitderweile unbestritten, daß das Sozial
staatsprinzip selbst weder allgemein noch konkret dem Umbau der Sozialleistungs
systeme Direktiven gibt und Schranken set"t,7' In Verbindung mit dem Gleichheits
sat7- spielt es aber eine wesentliche Rolle bei der Begründung sozialstaatlicher Schutz
pflichten. 

67 v'\. emerseits Gcrhard KlcllÜU:lI l., Die Ausnclllunl; dc:r Sozi::tlpolitik :lu( das Arbeu.s- und Wirtsch;1,flS
I~ben als Problem der S07.1 3lrdorOl, ZfS 197 1, $. j21 H. In. W. N. und andererseits Sleph,H\ Lcibfriedl 
Hon;m Tennsredt, Die Spaltung de.s Soz i;a l $t.t;a [~ uno die Politik der Armut, In die, (I-lr5g,), Politik der 
Armut und D I~ Spaltung des Soz.ials taat , 198~ . S. I j - 40 und Richard H .1 uscr. Reformpcr$pektivcn dC5-
Sy!tcms Jer SOZ IJ!en Slcnerung bel ver<mdenen R:lhmcnbcdmgungcn. in: Dle, her DonngfR..lChard Hauser 
(Hr$C·), $01..1:11(' Sicherheit in Gefahr, 1995. S. Si H. 

6S SO auch die Kritik von Mu:-luel Swllci s. Vcrh:mdlui1gcn de~ S 5· OcutschcnJuris[(:nta·c$ 1984. S. N 9 H., 49/ 
So. 

69 llVcrfGE 6;, 87 (97/8) . E,gcntumsschul7. bejahe" , Roll Stober, SGb '989. S. SJ Ir. 6,; Rupcrt cholz, 
Idcmil3 l.Sprobleme der 'Ycrhssungsrc:ch, lichen Eige ntumsg.1r,tnttc. NVwZ 1982. 5 . . >37 H., 349; Pcccr 
B.1dura. Die elgemumsrechtltcbe Bindung des Gesetzgebers bei der Anpassung der Renten in der 
So .... I .. tversichcrung, SGB 1984, S. 398,400 Verne inend ßSG SozR 41 00 § 134 AFG Nr . .19 (fur A rb CI 15-

losen hilfe), 
70 Vgl. d .. t u BT-Drs. I t /.p I .. , S. 139/40 und I TlnJo. S. ,11 Cf SQW le Winfncd Schmahl, Element<: emer 

kunftlgt n Rcntcnrcform: c:r;mdc n.mgen der Anpas~ ll ng und der Besteueru ng von Rcmcn - An;J.l y~ c und 
Vorschlage -, In : Sozialbclnlt, LnngfrlslI[;c Problc;me der Altersvers icherung in der Bundesrepubl ik 
Deufschl.lnd, B~nd}. 1981, S 83 r. SOWI~ Fn nk Nul] mc:ier. KJ 1997.5,16. ff. 

71 Dazu und zum Problcm d ~ r so? 121en Gru ndrechte vij;1. Volker Ncumann, Soz.l:illst~au:pri m;lp und Grund~ 
rc!c-hu Jognuuk. DVB\. 1997, S. 9l fL, 96 H.; Kari-j urgcn Bll'b:lc k. Sozi:l!su;\lsprinj!.lp und Grundrechte, 
EuGRZ '9 \ . S.6S7 ff. 

III 
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I. C"undrechtliche Schutz- und Färderpj7ichten 

Heute ist die sozialstaadiche Grundrechtsinterpretation allgemein anerkannt, wo
nach Grundrechte neben ihrer negativen Abwehrfunktion gegen staadiche Eingriffe 

auch die positive Funktion haben, grundrechdiche Freiheiten zu realisieren, zu 
effektivieren und zu schützen." Dabei werden in der Regel drei Formen unter

schieden:" allgemeine Schutzpflichten gegenüber Grundrechtsgcfährdungcn durch 
Private, Rechte auf Organisation und Verfahren und allgemeine sozialst.adiche 
Schutz- und Leistungsptlichten. Es sind die letzteren, die bei Sozialleistungen rele
vant sind. 

Eine direkte Schutzpflicht statuierenArt. 6 Abs. 1 undAbs. 4 GG. Die neueren Urteile 
des Bundesverfassungsgericht zum Familienlastenausgleich im Steuer- und Kinder
geldrecht sowie in der Rentenversicherung" basieren ganz auf Art. 6 Abs. I i. V. mit 
dem Sozialstaatsprinzip. 

Schon seit einigen Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht" aus A,L J Abs. 2 GG 
eine besondere Schutz- und Färderpflicht des Staates gegenüber Frauen abgeleitet, 
die auch auf die Angleichung der Lebensverhältnisse zielt und deshalb die ungleiche 
gesellschaft.liche Auswirkung von Rechtsnormen auf die Geschlechter berücksich

tigen muß. Sie ist t994 noch ausdrücklich in Art. J Abs.2 GG n. F. sanktioniert 
worden. 

Der Bestandsschutz von Sozialversicherungsleistungen über Art. 14 GG gewähr
leistet nur das durch eigene Leistung Erworbene, Art. 1 z aber den Erwerb, die 
be.ruiliche Tätigkeit." Geht man von Art. 12 GG" aus, so steht im Mittelpunkt die 
allen abhängig Beschäftigten zustehende (»egalitäre«) berufliche Entfaltungsfreiheit 
und die existentielle Angewiesenheit auf Arbeit und Arbeitsentgelt. Im Anschluß an 

die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den verfassungsrechdich ge
botenen Schutzpflichten im Vertragsrech r" kann man dann auch aus Art. 12 GG eine 
Schutz pflicht des Staates begründen, durch sozialrechrliche Leistungen die berufliche 

Freiheit und die Sicherung des Arbeitsvermägens zu gewährleisten." 
Allgemeine sozialsta.diche Schutz pflicht zugunsten besonderer Personengruppen 
hat das Bundesverfassungsgericht in zahlreichen Entscheidungen entwickelt für 
Kriegsopfer und politisch Verfolgte der NS-Zeit / ' Behinderte,~ ' allgemein erheblich 
sozial Belastete," das werdende LebenS) und das mittellose Mündel.· 4 

72 Erost-Wolfgang BOckcnfordc, Grund rci:: hts[heonc und GrundrcchtsilltcI-prc[anon, NJW 1974,5. 1529 ff., 
15,l ,5 H.; RobC'rr Alc-xy, Thc:or'!C' der Grundrechte, 1986,5.395 H. 

7J Robcrt }\I .. y cbd • . , S. 40 5 H. 
74 BVerfGE S" 60 und 87, 1. 

7) Vgl. BVerlG ~ 89. '76 (, 85); 85. 19' ('07)· 
76 BVeriG E 84, ')) ( '57): 85, ) 60 (, S)). 
77 Da7.lI grundlieh Ulrich Muckc nbt'fg(.' r, Produktionsvcrflc,htung und Rislkovcr,mtwonung. Vcrf,l .:>sungs-

fr:1gt n zur NcufJssung von § II() AFG . 1992 zum S("hUI 7. von Arbel ts lost'n- und Kurt:.ubt' itergdd . 
78 BVe.rfGE RI, 14:!. ( .2 S.Ü vcnr,lgllch e:s Wcubcwerbsverbot fUf H:lIldd .wcrm.'!('r; S9. 114 ( l}l.). 

79 Am,u ze cb.:w bel B5G SozR 3-4[00 § 56 AFG Nr.l, 5.6. 
80 BVcrfGE .7, 'j) (.70,28) ff.): 41,126 ('jo); 5) •• 64: 84,9°. 
S, BVerfGE 4o,12.1. 
8, BVcrlGE 27, , 8); )5, ,)6. 
8] BVcrfGE 75, H 8; 45, 376 betraf den MuItcrschutz. 
84 BVeriGE 16, • )9· 
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2. Relevanz sozialstaatlicher Schutzpflichterz 

Die direkten Konsequenzen d,:eser SchutzpJlichten für das S07.ialleistungsrecht gehen 

nicht über »Appellentscheidung« hinaus, wie die zur hinreichenden Berücksichti
gung der Kindererziehung im RentenrechtS, Würde man jeden Eingriff in die be

stehenden Schutzsysteme als Eingriff in die Schutzpflichten und damit auch in die 
Grundrechte selbst ansehen, so entstände ein Generalvorbehalt für das gegenwärtige 
Sozialrecht, der im Konflikt mit dem Demokratieprinzip und anderen Schutzauf

trägen stünde. Dies mündet in jene zentralen Einwände begen die \"crfassungsrecht
liehe Garantie sozialer Rechte als konkreter, verbindlicher gesetzgeberischer Hand
lungsaufträge:86 

- Mangels präziser verfassungsrechdicher Angabe von Prioritäten, Rangfolgen so
wie Mitteln, 

- angesichts des Rechts dcs Gesetzgebers, Sicherungssysteme durch funktionale 

Äquivalente zu ersetzen und 
angesichts der weiterhin notwendigen komplexen und unvertretbaren Wertung 
über Schutzbedarfe und Schutwotwendigkeiten bei ständig veränderten sozialen 

und ökonomischen Problemlagen, 
muß der Gesetzgeber einen weiten Spielraum haben, Sozialleislungssysteme zu 
schaffen, aus- und umzugestalten. Einen grundrechtlichen »Normbesrandsschutz<,s, 

oder Schutz »rechtlicher Arrangements«" kann es nur sehr beschränkt geben. 

Die sozialstaatlichen Schutzpflichten sind aber nicht ohne Konsequenzen, wie die 
Entscheidungen zeigen, in denen das Bundesverfassungsgericht mit Art. 3 Abs. 2 GG 

das für Frauen günstigere Rentenbezugsalter von früher 60 Jahren für legitimS
, und 

mit Art. 6 Abs. 1 GG die »milde« Umverteilung vOn Ressourcen der Rentenver

sicherung zugunsten von Familienarbeit'" für geboten hielt oder in Verbindung mit 
dem Vcrhältnismäßigkeitsl,lrinzip auch bei den Warteschleifen und Kündigungsmäg

lichkeiten im äffentlichen Dienst der neuen Länder" den besonderen Schutz der 
Älteren, Behinderten und Schwangeren einforderte: 

(I) Es werden Differenzienmgen innerhalb des sozialen Schu tzes 
(2) zu Gunsten sozial Schwächerer und zu Lasten sozial Stii.rkerer verlangt und 
gerechtfertigt, und es wird 

(3) sichergestellt, daß Benachteiligungen einer besonders schützenswerten Gruppe, 
wie der Familie, in einem sozialstaatliches Leistungssystem, wie der Rentenversiche

rung, nicht mit Verweis auf (andere) Ursachen der Benachteiligungen in Staat und 
Gesellschaft relativiert werden kännen, sondern im staatlichen System selbst zu 
beseitigen sind" Der Staat trägt eine eigenständige Verantwortung für die soziale 
Gestaltung der Leim rngssysteme. 
Aus der Verbindung der Schutzpflicht des Staates mit Art. 3 Abs. I GG folgt ein 
individuelles subjektives Recht auf Berücksichtigung der besonderen Schutzbedürf-

Ss BVerfGE 87, I (35 /6). 
86 Vgl. selbst die ~ln slch .schr wCHgchendcn AnSJIZt' ion BVc rfG E 87, I (J5!36), die d:lnn aber .Hlf S. 35/ )6 

wit'dl'r ~urk rd:u i vj(,rt' werden. AII S;- Vol k<.:r Ncullw1n, S(rz,I:ll n :l at spr:nzip uml G ru['] d rtl.:h lsdo~m:\ t i k. 

DVBI. '997. s. 9' fi. . 96ff. ; Karl·J urgen Bieback, ElIG RZ ' 9 5. S. 657 ff. 
S7 IntenSIv bcgrund c! iST dieser Ansatz vor allem bei Gerrrude LI..l bbe-WoIH. Die Grundrechte 41 1s Ein

g,riffsabwehrrct htc. Struktur und Rcich\\' cltc dt:r Emg,riif:;:dogmatlk im BereIch staatlicher Leistu ngen, 
198 8, s. 75-20). 

88 Ulnch Muckenbel'gcr (Fn. 77). Dazu Karl-Jurg('n Bicbac k, Di e- \'('rfill5.S ungsrcchtl ich<.' Komro\'crse um 
§ [16 AFG, Kritischc juniz. 1993, S· 489- 5OO. 

89 BVcrfGE 74.1 6) (1801S , ) 
9 0 BVecfGE 87, I (, ,). 

9 ' BVerfG E 84, '3 ) ( 1S2); 85, 3 (,~ (375) 
9 2 BVerfG E 8i, , (19)· 
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174 tigkeit. Dieser individuelle Schutzanspruch ist nur relativ, fordert nur besondere 

Berücksichtigung im Verhältnis zu den anderen, wen.i ger Schutzbedürftigen. Und er 

ist kein ,ubjektives Leistungsrecht, sondern ein negatives, sozialstaatliches Abwehr
recht." Schließlich kann man aus den Schutzpflichten in E ntsprechung zum grund

rechtliehen Abwehrreeht noch 

(4) eine Arg"mentations- und Rechtfertigungs/ast des Gesetzgebers folgern,9' will er 

altes Schutzrecht ändern. 
Alle vier Konsequenzen sind modaler Natur, betreffen nur die Ausgestaltung vor

handener Systeme. Die Abschaffung besonderer Begünstigungen, wie das frühere 

Rentenbezugsalter von Frauen durch die Rentenreformen 1989, 1996 und 1997 
vermögen sie nicht zu verhindern. 

3. Schutz des Existenzminimums 

Das Bundesverfassungsgericht91 hat sich in ellHge n Entscheidungen ausdrücklich 

zurückgehalten, eine Pflicht des Staates zum Schutze vor mate rieller Not aus 

Art. r Abs. 1 GG abzuleiren. In anderen E ntscheidungen hat es dies zwar bejahr,.

dann aber keinen konkreten Inhalt, geschweige denn einen konkreten individuellen 

Ansp ruch entwickelt. Symptomatisch ist, daß das Bundesvelfassungsgericlu in seinen 

Entscheidungen zum Sdlutz eies Existenzmin.imums im Einkommensreuerrecht von 

"990" und im Kinderscldrecht von r 994':' betonte, daß daraus kein Gebot folge, 

»soziale Leistungen in einem bestimmten Umfang zu gewähren. Zwingend ist ledig

liL,h, daß der Staat die MinJestvorau<setzungen für ein mensL'henwürdiges Dasein 

sei ner Bürger schafft.« Und zur Konkrcrisicru ng verweist es nicht erwa auf einen dem 
Staat vorgegebenen, substantiellen Mindestgehalt, sondern auf die politische Ent

scheidung über das sozialstaatliche Existenzminimum in den Regclsätzen des Run

dessozial hiJiegesetzes. 

Die Bestimmung de. sen, was die notwendi ge allgemeine, materielle Basis für die 
Würde des Menschen ist und ob und in welchem M aße der St"at Zu ihrer Gewähr

leistung verpflichtet ist, läßt sich nicht eindeutig treffen, muß gerade um des Zieles 

\'(1illen variabel und situativ bleiben und ist von 7.ahlreichen Wertungen abhängig.99 

Bei der allgemeinen sozialpolitischen Definition der Armut konkurrieren ein abso

luter M aßstab ("Warenkor b«) mit einem re.lativen M aßstab (»50% des Durch

schnittseinkommens« etc.); "" das Gesetz schreibt neben der eher "absolut« zu ver

stehenden Bedarfsangemessenheit (§§ 1,2,12 BSHG) mit dem »Abstandsgebot« (§ 22 

Abs.4 BSHG) traditionell auch einen relativen Maßstab vor.'o, 

93 Zu Elemcmc n der D ogmOluk ru:g,3I"1'1cr AbwcrllTed nc )11 An _ J CC; "g!. neuerdmgs Stc:(:m Husl cr, Rechte 
und Ziele, Zur Dogm;n ik dC$ ,J, ll r;cme in c:_o Gleichhclu$.iIucs. Dunckcr und Hu mblOl , BC'r hn 1993; dcrs .• 
GlclchheH lind Verl lil ltmsmaßigkctr, JZ 199 .1, S. 54 1 H. 

94 Zu Ihr dt'n \' orsichtig«:f1 An$,,"Hz bt: i Bernhard Schll nk. Fr~ ih clI durch El ngrlffsabwehr - Rekoi'm ruktlöl1 
dl'!" kl ass)S'chc ll G rundr~ch[s(u n kr lOn , EuGRZ 198 4, S. 4 57 If ; Rolf Stober, 5Gb 1989. S SJ ff. , 6 I; Gorz 
H1\'erkalc, Anmerkung in Gb 19 86". S, 333 . 

9 5 Il Vt d-CE ', 97 (104); ebe", <> " "eh 78, Jlo (j6o). 
96 BVcrfC E 48. 34(; (}6 ,'" 5, 187 (21 8); 40, '" ( I JJ ); 4j , ' 9 H.; ', 60 (80, 85) c. T. L Y. m. An . ' und dem 

Sozt ... lstaatsprlßzil>; BV(" rwG E 1, f5 9 bu z.u ßVc- rwG 18 , 7· 1994 Z,SH/SGl) 199.1 , F S/ 9 mit darilus 
:lbgcleiu: tcr r~tri kf lver Imcrprc taJlo n des Ausschlusses der Hochschu limsblldutl j3 aus ~ 26 BSHG, Sehr 
:tu.sfuhrlu:h nunm~h r Volker Neumann, Mcn~ hcnwu rd C' un d EXJstcnzlmn lmul1l , NVwZ L99 S, S. ,p li ff. 

9; BVcrfC E 8" 60 (80. 85· 94); 87. ' 5) (, 70 1.); 9 ', 9) ( >0& f(" ' 11). 
98 BVc rfCE 94, 9j ( l08ff .. I >1 ). 
99 A\1.~ fllhrli chc r und nex h knl l$chN Volkcf Ncu01~nn (1-"n . 19), 

JOD JQ Ra!!, UndersundlllS Po ... ~ rr~· : A GU1d~ 10 Crln c~ pl$ :\nd M~sl1r l' ''' , L. ond~ln '993 und du:' BCUr.lgC in 
DJether Donng/ \X1altcr H.mcsch/Lrnst- Ulrich I-Iustcr (Hrsg,). ArmUi Im Wohlsi and, 1990-. 

101 Zo Ihm aktuell Gcrd \Vcn~.t: I, Zur FCSlsctzLins der H,egcbalze nach dt'r Rciorm des S07~\~ lh tl [er{;chts, 
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rv Die ambivalente Funktion des Gleichbehandlungsgebots 

Die meisten Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Überprüfung von Sozialrecht 
gründen sich essentiell auf Art. 3 Abs.1 GG.,e, U nd auch die Argumente in den 
beiden vorigen Teilen rekurrierten auf Art. 3 Abs. 1 GG . Sozialstaat und Gleichbe
handlungsgebot bedingen einander. ,.} D eshalb verwundert es nicht, wenn das Bun
desverfassungsgericht betonte: »Der Gleichheitssatz muß sich nicht nur bei der 
Ver?:abe von Überfluß, sondern gerade bei der Verwaltung von Mangel bewäh
ren. «'··' Dabei ist nach neueren Urteilen des Bundesverfassungsgerichts'· ' ein "s tren
gerer Prüfungsmaßsrab« dann anzulegen, wenn der Göetzgeber in grund rechtlich 
~csc hützte Freiheiten eingreif" also nach Art. 14 oder 12 GG in geschützte Sozial
leistungen, oder wenn sich die Ungleichbehandlung direkt auf Personen und ihre 
grundrechtlich geschützte Freiheit nachteilig auswirken kaon, also bei fast allen 
anderen Ungleichbehandlungen in beda rfsbezogenen r cistung»ystemen. Aber die
ser Schutz hat im Sozial recht äußerst amhivalente Züge. 

l. An. J Abs. I GG und (gelwhtfertigte) Diskriminierungen 

In Verbindung mit den schon analysierten sozialslaatlichen Schutzpflichten oder 
allein auf der Basis von Art. 3 Abs. 1 GG,e6 scheiterten Ausgrenzungcn von Gruppen 

aus Sozialleistungssystemen an Art. 3 GG. Zu Recht hat hier ein Minderheitsvotum 
kritisiert,'Ol daß die verfassungsrechrliche Kontrolle über Art. 3 GG schärfer sei als 
der durch Art. 14 GG gebotene Maßstab. 
Andererseits läßt der Gleichbehandlungsgrundsatz im Rahmen des weiten Gest.l
tungsspieJraums des Gesetzgebers Diff"rcI1zieruI1~ nach Kriterien zu, die Aussren
zungen aus Leistungssystcmen rechtfertigen . So wurde die Verschärfung der Bei
tragsz.eiten für die Elwerbs- und Berufsunfähigkeitsrenten, die vor allem hauen 
traf,' ''' vom BundesverL1ssungsgericht OO

' mit Hinweis auf das Versicherungsprinzip 
legitimiert. Mit dem gleichen Argument wurde die Stärkung der Position la ngjähriger 
Mitglieder der Sozialversicherung gerechtfertigt"· oder wurde es abgelehnt, die 
Kürwng des Krankengeldes nach dem Familienstand w differel17.ieren, da es wegen 
des engen Zusammenhangs von Beitrag und Leistung (ÄquivalenzprinJ.ip) allein nach 
dem vorigen beitragspflichtigen Entgelt bemessen werden könne.'" Eine Besser
steJlung abhängig beschäftigter Mütter gegenüber nichtbeschäft igten Müttern hat 

NDV 1996, S. }O l -} 10 und !;ru ndsatzli C"b \~ll hclm ßrcucr/ Dlc tnch Engels, Bericht und Gutachten zum 
Lohn;thsu. ndsg~bol~ Schflfu::nrclhe des Bunde5mim .. tcnums fur Familie und Senioren, 1994. \,X/olfg:"l.ug 
Rufner. Vcrbs5ung- und l.'urop.lrtchthc:ht GrellUn der "mgeStilhu ng des oZlalhilfcrcchu . VSSR 1997. 
S. 59 ff. scheInt das bSlandsgebOi glr fur verfas.sungs-rcchthch gebottn ;tn1.uschen, hat d;!nn allerdmgs 
Probleme 11m An . 6 GG 

102 VgJ. Dleler C. Umbl.ch/Thonl;ü Clcmens , SQzialrc:cht und Verfa.ssungsrccht . VSSR 1991. S.16S er" 277; 
Michael Sachs, DH~ Auswirkungen des 3J1gcmclIlcn Gleic:-hhclrss-:tl7_c$ auf das $o:z.ialrccht In der Recht 
!Opre hunt; des Bundesverfassungsgerichts. VSSR 1994. S. JJ H., JohaMC$ Denck. M[)R 1990. S.l, I H.; 
Karl-Jurgell Blcback. Glcichbch:lndlung.s rundsalz und Sozialrecht. SGb 1989. s. 46-1}' 

10) Dazu ausfuhrlich: Volket Neunu.nn (Fn. 19)-
'04 SVeriGE 60,16 (" ); . hnlo ch 6 ., 4' (6) ; 64, IjS (1 69); h , 60 (89) 
lOS BV,cfGE 88, 87 (96f.); 89, 'I (22 I.): ~, 46 (1 6); 91, }46 ( j61 I.). 
106 Vgl. ßVerfGE 7." 9 (J.", fL) Ausschluß v n Studcnten vom Arbc1ts loseng,c1d . V 1. schon BSGE 46.89 
107 RI chter K:u7.cnsttm BVe rfGE 7~. 9. 28 H_ 
108 So selbst du.: Gcsc:tze.sm::tten:.tlicn BT~Drs. 10/33 5 s. S9. beSl :ltl g,1 durch d, Z.,hlcn Im Rcntcll3npas-

sungsb~ncht 1988 BT-Drs. 1 t/37H. S. SJ und K'lhcnblCh, DAng crs '988, S. 2. 89 . 
• 09 BV« I , E 71. 78. 
11 0 BVerfG E lS, 78 (102 (f., laG) Pßidllmltbhcdcr gegenuber frel\v il hgell, nicht hngtahngcn Milgltt>dcrn 
111 BSG v. 17.l. 1997 NZ '997, 22.6. 
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q6 das Bundesverfassungsgericht ebenfalls aus der stärkeren Position der auf dem 
Arbeitsmarkt gegen Entgelt Arbeitenden gerechtfertigt,'" obwohl die Schutzpflicht 
in Art. 6 Abs. 4 GG unabhängig von der Stellung im Erwerbssystem besteht. 
Hier werden die sozialstaarlichen Schurzpflichten gegenüber sozial Schwachen in 
Verbindung mit Art. J Abs. I GG nicht bemüht. Art. 3 Abs. I GG (ohne seine 
Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip) eignet sich wie Art. 14 GG dazu, die Posi
tion relativer sozialer Stärke zu bewahren oder auszubauen. 

2. Gleichbehandlung im System 

Argumente der Gleichbehandlullg sind oft auf die Eigenlogik spezieller Sicherungs
systeme oder gar nur einzelner Leisrungstypen beschränkt, Es gilt die »Gleichbe
handlung im Sysrem «. Sie kann nicht verhindern, daß gan.ze Sozialleistungsarten wie 
das Schüler-BAföG oder die originäre Arbeitslosenhilfe abgeschafft werden. 
Auch hat der Gesichtspunkt der Systemgerechtigkeit als Schutz bei Kürzungen nur 
begrenzte Wirkungen. Zwar würde erst eine Bindung des Gesetzgebers an die Ge
staltungstradition und die eigene Gestaltungsentseheidung Rechtssicherheit und Ver
trauensschutz im sozialen Rechtsstaat garantieren. Aber dagegen sprechen die schon 
unter IH, 1 behandelten Bedenken. Deshalb ist das Bundesverfassungsgericht hier 
sehr zurückhaltend und betont, »die Systemwidrigkeit für sich allein (führt) noch 
nicht zU einem Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Eine Verletzung der vom Gesetz 
sclbst statuierten Sachgesetzlichkeit kann aber einen solchen Verstoß indizieren.«") 

Die» Indizfunktion« des Systems hat also wieder nur modale, verfahrensrechtliche 
Konsequenzen.'" Gemessen an den Prinzipien des Leisrungssystcms entscheidet 
sich, ob gleiche Sachverhalte ungleich oder gleich behandelt werden. Diese Argu

mentation lag de~ beiden letzten grüßen und kostenträchtigsten Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgericht zugrunde , Wegen der Äquivalenz von Beitrag und Lei
stung sei es ungerechtfertigt, dafl bes timmte Teile des Lohns zwar beitragspflichtig 
seien, Lohnersatzansprüche aber nicht zu begründen vermögen. "! Das System der 
Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung diene nicht dazu, Beitragslücken 

zu schließen, sondern solle die Erziehungslei srung honorieren, weshalb es nicht 
gerechtfertigt sei, Erziehungsleistung, die neben der Zahlung von Beiträgen durch
schnittlicher Höhe geschieht, völlig unbeachtet zu lasse n. ,, ' 

11! Hin sich tlich der Bcsu ns ri~ung crwerbSl.uigcr MUHer gegenubcr anderen Muttern durch das Muucr
s<;haftsgcld ( tc.: BVerfG E 64 . 119 ( :}8 rf.); 6S. 104 ( 111 H.); DreIerausschuß vom'4· r I. 198 ... SozR 78 30 
§ 1 J N r. 6: L Kammer des 1. Senats \'. } . 4· ~? S 7 Soz.R 7830 § I J Nr. [I. 

"J BVc rfG E ~ 6, 1'4 ( H)/4 ); ebenso BVcrfG E 75 ,)81 (39S/6); 76, ' ) 0 ('40). Onu: P,ul K<rchhof, Ocr 
allgemeine Glelchhcl lSS.HZ. 10: Joser hcmee/P.lul Kirchhof (H rsg.), H;llldbucn des Suatsrechts Bd. V 
1992, § I.!.I. 5,837fr., S. 94 1 fr. Rn. zJI rr.; Franz. j oseph Peine, S)' srelllgcrcchtigkeit, 1985. passim. 
insbesondere S. 56 H., 281 H,; hrini;'!n St:lrck, in: v. M~ngoldtMKlcin MS tJrk, Das Bonner GG. Bd. I, 

J. Aufl . J9RS, Arr.) , R.n . )) ((. 

114 Vor !lein bel der Bildung der Vergleichsgruppen In Art. J Abs. \ GG, vl;l. Axel Kokernoor. SGb 1996. 

5 .. 1'0 11 .• 41L Ir. und Korl-Jurgt n Bicb"k. SGb T989, S. 46 H. 
"I BV"fC c 9',j) (7' H.). 
116 BVtrfG v. 11.3. 1996 NJ\XI 1996, H93 H. = BVerfGE 94, l41. Vgl . Christinc Holler, Verlcttl,mg des 

Glclchheil.sgcbots bei Zu~mmc.nI r cffc n von Kinderen:lchullg. mit Rentcnb~itragcn. DAngVers 1996. 
5. 4'1-4,6. 
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J. Systemübergreifende Differenzierung und Gleichbehandlung durch 
M indeststandards 

Insoweit folgt aus Art.} Abs. 1 GG auch ein institutioneller Schutz von Leistungen 
der Sozialversicherung.'" Denn es wäre eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbe

handlung, erhielte eine Person, die gezwungen wurde, langjährig in ein Schutzsystem 
einzuzahlen, nur eine Leistung, die sich nicht von der Leistung unterscheidet, die 
auch ohne solche Beitragszahlung im allgemeinen Sozialhilfesystem gewährt wird.'" 

Die Sozialversicherung muß für "Durchschnittsbeitragszahler« Leistungen garantie
ren, die einmal das Niveau der Sozialhilfe erreichen und das Existenzminimum 

sichern und zum anderen die Qualität der Sozialhilfe überschreiten, sei es in der 
Höhe, sei es in der Art der Leistung (keine Bedürftigkeitsprüfung). 
Eine weitere, über die Systemgerechtigkeit hinausgehende Konsequenz ist bisher 
vom Bundesverfassungsgerieht nur teilweise gezogen worden. Die grundrechtliehen 
und sozialstaatlichen Schutzpflichten liegen quer zu den einzelnen Leistungssyste
men. So weit sie in einem Bereich typischerweise konkretisiert werden, ist der 

immanente Zwang groß, diese Standards über die Garantie der Schutzpflicht in 
Verbindung mit Art. 3 Abs. I GG und dem Sozialstaatsprinzip auch auf andere 
Bereiche zu übertragen, in denen sie dann ein Mindestniveau sichern. So haben 
Steuer- und Kindergeldrecht das Existenzminimum zu achten, wie es durch den 
Sozialhilferegelsatz bestimmt wird. "9 Auch wenn diese Entwicklung hin zu einer 

systemübergreifenden RationalItät des Sozialstaats von Art.} Abs. I GG her geboten 

ist,"O werden Verhältnismäßigkeit und Gleichheitssatz weitgehend noch auf das 
jeweilige System beschränkt und an seine sektorale Logik gebunden. 

V. Sozial- und vel'teilungspolitische Aspekte 

Als Ergebnis läßt sich festhalten, daß nur in bescheidenem Maße ein Schutz gewährt 
wird, der allerdings den wesentlichen Prinzipien des Sozialstaats, der Solidarität mit 
den Benachteiligten und der materiellen Gleichbehandlung entspricht. 
Ist damit der Versuch gescheitert, über die Anwendung der Eigentumsgarantie des 

Art. 14 GG auf Sozialleistungsansprüche das verfassungsrechdiche Prinzip von "Si
cherheit« aus dem 19.Jahrhundert, den liberalen Rechtsstaat und die Garantie des 
Eigentums, mit dem verfassungsrechdichen Prinzip von "Sicherheit« des 2O.Jahr
hunderts , dem Sozialstaat, in Einklang zu bringen? Die Frage muß in ihrem Ansatz 
we itergehend gestellt werden. \\Jas ist "Sicherheit« im demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat? Von Scheitern wird nur der sprechen können, der unter "Sicherheit« die 
Sicherheit des festen "Besitzstandes« versteht. 
Bei dem Schutz gegen Abbau und Umbau von Sozialleistungen geht es um die 
Sicherheit durch ,taadiche Umverteilung. Verteilungspolitische Gerechtigkeit wird 
aber traditionell an drei Prinzipien gemessen: Beitrags- oder Leistungsprinzip, 

! 17 Vgl . den A nsatz. In BVerfGE 45, 376 ( B7): D ie Unfallverslch\: tung gcw.thre einen so ... lalstntln:h 
!;~bo(enc n SChUIZ, der flichl dUfch das .l llgcmeinc Sys tem des Schurz.es sozl .:! 1 SChW;lChc f, ehe Sozialhilfe, 
efsetzi werde n konne. 

1 18 Fr.lnz Ruland, Die Enrschcidun g dcS' ßUlldcs\'crf.lss\J ngsgl.'r1chrs vOm 16.7. [98 ~ zum Elgenrumsschun . 
... ·on Arm.:chten aus der ~es cu. ! lch.:n RentenversIcheru ng. Deutsche RenrenversJcherung 1986, S. 20 m. w. 

N.; K.1 r1-Jurgcl' BH:back, ZfS 1985, S. 7o ~ H., 716/ 17. 
"9 llYcrfG E ,.60 (So, 8), 94); 87. '5J (' 70 L); 94 ('08 ff .. ", ). 
i20 Au~ruh rlic hc r d;J.zu K:lrl- Jurgcn Bieb.,'lc k, SGb 1989. S. 46-5) . f urdas Steuerredn Axel Schmidt-LicbJg, 

Das vc.rfassungs rcchdu;h geschutztc, das soziJ.l rechrl ic h gcw:lhrrc und das cinkommc!)s!cucrhth zu 
bc-achtende E;.; is{enl.mmJmum. RB 1992, S. I07-116. 
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Gleichheitsprinzip und Redürfni sprinzip. '" Diese Prinzipien sind weder selbst ein

deutig, noch ist ihr Verhältni s zu,'inander klar, noch sind sie allgemein akzeptiert. In 

unserer Gesellschaft streiten unterschiedliche, miteinander kun.fligierende und gl.lt 

begründete Konzepte distributiver Gerechtigkeit miteinander. 

Daraus folgt meines Erachtens einmal, daß ein Konzept für den Schutz von Positio

nen im sozialstaadichen "Verteilungskampf. den pluralistischen Gerechtigkeitsvor

stellungen genügen mull und nicht nur auf ein Prin :t. ip distributiver Gerechtigkeit 

gestützt werden kann. Deshalb ist die Dominanz in der öffentlichen und verfas

sungspolitischen Diskussion, die der Schutz von Sozial versicherungsleistungen durch 

Art. 14 Ge; und damit das Prinzip der Verteilung nach Beitrag und Leistung ein

nimmt, nicht plausibel. Entweder muß di eses Schutzkonzept selbst erweitert oder 

aber durch andere Konzepte ergänzt w erden. Die zweite Alternative wurde hier 

entwicl<elt. 
Zweitens folgt daraus, daß der Konflikt zwischen Konzepten distributiver Gerech

tigkeit nicht autoritativ, sondern nur über faire Verfahren der Konsensbildung gelöst 

werden kann. Hier liegt die Notwendigkeit für Konzeptionen der prozedura/en 
Gerechtigkeit.'" Soziale Sicherheit als Gewißheit und Vertraue.nsschutz im Vertei

lungskonflikt kann heute nicht mehr in den Kategorien eines dem Staat vorgegebenen 

oder ihm aufgegeben Eigentums gedacht werden. Sie wird nur allgemein verfahrens

rechtlich zu begründen sein durch einen Diskurs über die berechtigten Sicherheits

und Verteilungsinteressen unterschiedlicher Generationen und Gruppen. Praktisch 

realisieren ließe sie sich nur in dem, was "Moderne« auch verfassungsrechtlich auS

macht, die Transparenz und Rationalität demokratischer Verfahren der Entscheidung 

und die Anerkennung aller Bürger als gleicher Staatsbürger mit gleichem Anspruch 

auf Achtung."; Hier hat die Praxis einige Formen entwickelt, die Kontinuitätsinter

essen mit notwendigen Veränderungen verbinden: 

- Grundlegende Reformen nur über eine "Große Koalition« des Parlaments, wie 

beim AFG von 1969, beim GSG von 1992 und allen großen Rentenreformen seit 

195 6, 
- hinreichende Erarbeirung von Alternativen über plural zusammengesetzte Sach

verständigen kommissionen, wie öfter in der Rentenversicherung, aber viel zu 

selten in der Kranken- und gar nicht in der Arbeitslosenversicherung, 

- Entwicklung möglichst inhärent flexibler, langfristig stabiler Anpassungsmodali

täten, wie in den Formeln zur Anpassung der Altersrenten oder auch der Regel

sätze der Sozialhilfe und 

- die Festlegung auf einen festen, vorhersehbarcn Typus von Übergangsrecht. '" 

I Z 1 Vgl. Mich:\c1 \VIa. lur, Sph1rtn der G tr~dlti gktll. 199Z, S. 5' H.; Ronald Dworkin, Wh:tt 15 Lqualll}'~ Part 
I: Equaltty of Welf,uc, (1 981) IO Ph, lo50phy J.nd PubllC AffalfS. S. 1 8 5 -~ 46. 

Il.z Vgl. Klaus F. Rohl, V('rf~ hre n s:gt.'f'cclu,'Skci[ (Proccdur:al Ju.mec). Einfuhru nb in den Themenbereich und 
Uberblick. Zei tschrift fu r Rechtssoziologie 199j, S. I- H: Volker H. Schmldt . Zum Verhahnu: pro7.cdu. 
miet und dis lriburi V'c r Gt.'rcl:hllgkcH - Am Beispiel -Iolu le t ... Vcrtci lungsprobleme, Zettschrift fur 
Rechts:So:Llo logH~ 199J. S. 80--96. 

11} AlJg. hierzu Jurgen Habernl.\s, Fakll 'l. lt:J.. t und Geltung. 1992, pass im, insb. S. 109 fL, sowi e: Guncer 
!,.ankcnbc<j;, REP BLIK und SOZIALSTA AT. KmV 1991> S. '1-4 ' , )7ff. 

114 Vgl. hier7.u den pmltlvcn neucn An.s:l t1, in S 4225GB 111, w;;lhrt n(! eine \'()rherSt'hb:a rc Anpu 5ungsformcl 
(ur einen .rcge1gebundc:nen .. Bundesz.uschu ß z.ur Arbc it~lo~ en\"{,"rS ichcru ng, wie ihn § 287 d<.-s EntwurfeS' 
eines Arb(!i IS- und Strukturfordcrungsgcsct-zCs (ASFG) der 5PD v. 18. 5.1995 ßT-Drs. 13/)440 ver
suchte, nichr Gesetz geworden I$t. 
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